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GESCHICHTE

Hundert Jahre
Elektrizitatsgesetz

Das Bundesgesetz liber die elektri-
schen Schwach- und Starkstrom-
anlagen (EleG) wurde am 24. Juni 2002
100-jéhrig. Es bildet heute noch die
Grundlage fiir den sicheren Einsatz des
mit Abstand wichtigsten einheimi-
schen Energietrégers.

Das sogenannte Elektrizitatsgesetz enthalt ne-
ben der grundsétzlichen Anforderung, dass
elektrische Anlagen sicher sein mussen, vor al-
lem Vorschriften, wie diese Sicherheit gewahr-
leistet und kontrolliert werden soll. Zum einen
regelt das EleG deshalb das Verfahren fiir die
Genehmigung von elektrischen Anlagen. In
diesem Verfahren wird bereits vor der Erstel-
lung und Inbetriebnahme von elektrischen An-
lagen geprift, ob diese nach den Regeln der
Technik geplant und erstellt werden.

In einem weiteren Teil wird die laufende Kon-
trolle der bestehenden Anlagen geregelt, damit
ihre Sicherheit auch wahrend der ganzen Be-
triebsdauer gewahrleistet bleibt.

Vorgeschichte. Die Schweizer hatten die Nase
ganz vorn: Die Elektrizitatsversorgung begann
hierzulande schon 1886 mit der Inbetriebnahme
des 450-PS-Wechselstrom-Wasserkraftwerks der
Gebr. Troller in Thorenberg bei Littau (LU). Nur
vier Jahre nach der weltweit ersten Stromversor-
gung in New York konnten damit Teile der Stadt
Luzern ans Netz angeschlossen werden.

Der Bund sah in der Starkstromversorgung eine
Gefahr fir seine Fernmeldeanlagen, die er mit
dem Bundesgesetz tiber die Erstellung von Te-
lefon- und Telegrafenlinien vom 26. Juni 1888
zu schitzen versuchte.

Die mit diesem Gesetz verbundene Behinderung
des Ausbaus der Stromversorgung fihrte im
April 1889 zur Griindung des Schweizerischen
Elektrotechnischen Vereins (SEV), der die ersten
Sicherheitsvorschriften fiir den Bau und Betrieb
von Starkstromanlagen aufstellte. Diese bildeten
dann die Grundlage fiir das sogenannte Elektri-
Zitatsgesetz, welches das Gesetz von 1888 ablo-
ste. Das Parlament verabschiedete das EleG am
24. Juni 1902.

Anpassungsfahig. 1902 stand die Wissen-
schaft Gber die Verwendung von Elektrizitat
und ber ihre Gefahren am Beginn ihrer Ent-
wicklung. Aus diesem Grund verzichtete das
Parlament seinerzeit bewusst darauf, die tech-

o

Die Gebrider Troller erbauten das
Kraftwerk Thorenberg im Jahre 1886:
Die Transformierung des Stroms auf eine
hohere Spannung bewirkte geringere
Transportverluste: Das Gewerbe wurde
unabhéangig von Standorten an Fliissen.
Die Regelung der Stromnutzung und der
Sicherheitsfragen fihrten 1902 zum
neuen Gesetz.

nischen Einzelheiten fir die Gewahrleistung
der Sicherheit im Elektrizitdtsgesetz zu regeln.
Es beauftragte aber den Bundesrat, mittels Ver-
ordnungen die notwendigen Vorschriften zu
erlassen. So konnen die jeweils neuesten Er-
kenntnisse in Bezug auf die Sicherheit von
elektrischen Anlagen rasch als verbindliche Vor-
schriften eingefiihrt werden.

Die Kontrolle der gesetzlichen Vorschriften
Ubertrug der Bundesrat dem Starkstrominspek-
torat des SEV, das, mit hoheitlichen Befugnis-
sen ausgestattet, als Eidgendssisches Stark-
strominspektorat (EStl) Gber die Sicherheit der
elektrischen Anlagen wacht. Auch das EStl be-
reitet sich darum auf seinen «Hundertsten»
vor: Im Februar 2003 ist es soweit.
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GESAMTENERGIESTATISTIK
Noch nie so viel

Der Gesamtenergieverbrauch erreicht
im Jahre 2001 Hochstwerte.

Seit 92 Jahren messen die Experten, wieviel
Energie die Schweizer jahrlich fir Heizung, Licht,
Verkehr und Arbeit verbrauchen. Noch nie seit
der ersten Ubersicht (1910) lagen die Werte so
hoch wie 2001 - 2 Prozent héher als im Jahre
2000. Vor Jahresfrist hatte die Gesamtenergie-
statistik einen gegeniiber dem Vorjahr um 0,8
Prozent gesunkenen Verbrauch ausgewiesen.

Ursachen. Verantwortlich fir den Anstieg des
Energieverbrauchs waren im Jahre 2001 der kal-
tere Winter, der gute Konjunkturverlauf und das
Bevolkerungswachstum. Der Verbrauch ware
noch hoher ausgefallen, hétten der Riickgang
des Tanktourismus im Tessin, der geringere Flug-
verkehr und das Programm EnergieSchweiz
nicht dampfend gewirkt. Insgesamt betrug der
Gesamtenergieverbrauch der Schweiz im Jahre
2001 872 630 Terajoule (TJ). 2000 waren es
noch 855 290 TJ gewesen. Zum Verbrauchsan-
stieg trugen bei: die Elektrizitat 2,6%, das Heiz-
61 5%, das Erdgas 3,8%, das Brennholz 6,8%,
die Fernwdrme 6,8% und die Kohle 5,5%.

Bremsfaktor Verkehr. Als Bremsfaktor erwies
sich vor allem der Riickgang des Absatzes im
Verkehrssektor. Der Treibstoffabsatz insgesamt
lag um 2,6% unter dem Niveau des Vorjahres.
Wahrend der Benzinabsatz um 2,8% zurick-
ging, lag der Absatz von Flugzeugtreibstoffen
gar um 5,7% unter dem Wert des Vorjahres.
Hingegen nahm der Absatz von Diesel um 1,8%
zu. Weniger Flugtreibstoff wurde wegen der At-
tentate vom 11. September 2001 verwendet.

Der Endverbrauch der fossilen Energietrager
Erddl, Gas und Kohle und ihr Einsatz zur Elek-
trizitats- und Fernwarmeerzeugung hat insge-
samt um 1,3% zugenommen. Die neuen er-
neuerbaren Energien wiesen im Jahre 2002 mit
12,3% die grosste Wachstumsrate auf.

Gesamtenergieverbrauch 2001

[
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Erdolprodukte 59.0%
Elektrizitat 22.2%

Gas 11.3%

Kohle 0.7%

Holz 2.4%

Fernwarme 1.6%

Miill und Industrieabfélle 1.9%

Ubrige erneuerbare Energien 0.8%




	Hundert Jahre Elektrizitätsgesetz

